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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §52;

BauRallg;

ROG Tir 1984 §12 Abs1;

Rechtssatz

Gegenstand des Ermittlungsverfahrens war die Klärung der Frage, ob das Cafe seinem Betriebstypus nach die in § 12

Abs 1 zweiter Satz Tiroler ROG genannten Emissionen befürchten lässt. In diesem Projektsgenehmigungsverfahren

wäre es einem technischen Sachverständigen oblegen, über Art und Umfang vor Immissionen eines

Vergleichsbetriebes Befunde aufzunehmen und hieraus Schlüsse zu ziehen. Über die Auswirkungen dieser

Immissionen hätte ein medizinischer Sachverständiger ein Gutachten zu erstatten.
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